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Scheinarbeitsverhäitnis
—► Inoffizieller Mitarbeiter, hauptamtlicher

Scheinfirma
—► Tarneinrichtung, geheimdienstliche

Scheinobjekte
für die politisch-operative Abwehrarbeit genutzte 
bzw. geschaffene Bauten, territoriale Bereiche, 
ortsgebundene und in der Bewegung befindliche 
Anlagen und Gegenstände zur Täuschung des Fein
des .
Die Arbeit mit Sch. wird vorrangig zur Bekämpfung 
der Militärspionage der Geheimdienste angewandt. 
Sch. werden örtlich und zeitlich als Bestandteil 
operativer—► Kombinationen so installiert, daß 
günstige Bedingungen zum Erkennen und zur Iden
tifizierung feindlich tätiger Kräfte einschließ
lich der beweiskräftigen Dokumentierung ihrer 
subversiven Handlungen gegeben sind. Darüber 
hinaus werden Sch. in bestimmten Situationen auch 
zur—►Desinformation des Feindes eingesetzt. 
Sch. müssen in Form und Aussehen, in ihrer Lage 
und Fortbewegung den echten Objekten so ähnlich 
sein, daß die beabsichtigte Täuschung auch er
reicht wird.

Schleuser
Person, die Personen oder Sachen unter Umgehung 
gesetzlicher Bestimmungen durch Anwendung konspi
rativer Mittel und Methoden unbemerkt durch die Kontrolle an der Staatsgrenze in ein anderes 
Staatsgebiet bzw. aus einem solchen verbringt. 
Sch. sind Personen
- im —► Verbindvings system imperialistischer Ge
heimdienste zu ihren Agenturen zur Aufrechter- 
haltung der Verbindung und zur Schleusung von 
Personen und Sachen,

- die von kriminellen —-*• Menschenhändler banden 
oder in Verbindung mit feindlichen Stellen und 
Personen stehend zur Schleusung von Personen 
und Sachen eingesetzt werden sowie Personen,

- die ohne Verbindung zu feindlichen Stellen und 
Personen, als Einzel- bzw. Privatschleuser, 
Personen oder Saohen über die Staatsgrenze ver
bringen .


